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RS OGH 1981/10/20 4Ob108/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.10.1981

Norm

ABGB §1431 B

KollV für die Bediensteten der österreichischen Seilbahnen ArtXV

Rechtssatz

Wird dem Arbeitnehmer infolge eines Irrtums der ihm aus der Beendigung seines Arbeitsverhältnisses zustehende

Entgeltbetrag ein zweites Mal überwiesen, kann dieser Betrag trotz der Verfallsbestimmung des Art XV Z 2 nach § 1431

ABGB rückgefordert werden, weil darunter nur Ansprüche des Arbeitgebers aus dem Arbeitsverhältnis, nicht aber

Kondiktionsansprüche fallen.
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